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Salzkorn 
Seit gestern also sind sie im Um
lauf. Die Schweizerische Natio
nalbank hat die neuen Fünfzi
gernoten freigegeben. Und damit 
hat ein kleines, wohliges Krib
beln begonnen: Wie lange wird 
es dauern, bis man selber so 
einen nigelnagelneuen Schein in 
der Hand hat? Die Frage ist 
nicht zu unterschätzen. Sie zeigt 
schliesslich, wie nahe man am 
Geldfluss dran ist. 

Das freudige Warten hat 
auch andere Gründe. Denn die 
neue Note ist eine Wundertüte. 
Vollgepacktmit 15 Tests und 
Spielchen. Da ist etwa ein Strei
fen, der die Farbe ändert, wenn 
man ihn bewegt. Oder ein trans
parentes Schweizer Kreuz, das 
sich in eine Schweizer Flagge 
verwandelt, wenn man die Note 
gegen das Licht hält. 

Natürlich haben diese Finten 
einen sehr ernsten Hintergrund. 
Sie sollen Fälschungen unmög
lich machen. Gleichzeitig aber 
sind sie ein Plädoyer fürs Zahlen 
mit Bargeld. Das ist nämlich, 
wie der neueste Trojaner-Fall ge
rade wieder gezeigt hat, nicht 
nur sicherer als E-Banking. San
dern mit den neuen Noten auch 
kurzweiliger. B. H. 
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Der Westschweizer Schauspieler Carlos Leal stand für einen 
neuen Spielfilm in St. Gallen vor der Kamera - und fand die 
Stadt romantisch und etwas kafkaesk. ~ FOCUS 26 
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Für den freien Markt 
Das Kaminfeger-Monopol soll 
fallen. Finden auch die Thurgauer 
Kaminfeger selber. ~ THURGAU 19 
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Schulen lzönnen Eltern für 
Deutschlzurs zur l(asse bitten 
MICHELE VATERLAUS 

FRAUENFELD. Schulen bekommen 
im Thurgau das Recht, «in 
besonderen Fällen» von Eltern 
eine Kostenbeteiligung für die 
Deutschnachbilfe zu verlangen. 
Dies, wenn die Kinder zu wenig 
gut Deutsch sprechen. Diese Ge
setzesänderung sorgt für Wider
stand. Beim Bundesgericht ist 
eine Beschwerde dagegen ein
gegangen. «Ein soziales Grund
recht unserer Bundesverfassung 
garantiert jedem Kind das Recht 

auf ausreichenden und unent
geltlichen Grundschulunter
richt», sagt Valentin Huber. Er ist 
eine der vier Privatpersonen, 
welche die Beschwerde einge
reicht haben. Stelle die Schule 
den Unterricht in Rechnung, 
dann sei das nicht mit diesem 
höherrangigen Bundesrecht ver
einbar. 

Kritik kam schon früh 

Schon nach der Gesetzesrevi
sion wurde kritisiert, dass dieser 
Gesetzesartikel verfassungswid-

rig sei. Regierungsrätin Monika 
Knill, Departement für Erzie
hung und Kultur, erklärte bereits 
damals, man habe den Artikel 
ins Gesetz aufgenommen, da es 
in Schulgemeinden Fälle gebe, 
bei denen Kinder in der Schweiz 
geboren wurden und sich die 
Eltern nicht um deren sprach
liche Integration bemühen. Der 
Grosse Rat und die vorberatende 
Kommission hätten sich aber be
wusst für eine Kann-Formulie
rung und für den Zusatz «in 
besonderen Fällen» ausgespro-

chen, wie sie gegenüber unserer 
Zeitung sagte. 

Möglichkeit gibt es schon 

Grundsätzlich lässt aber die 
heutige Verordnung zum Volks
schulgesetz bereits zu, dass 
Schulen Eltern für zusätzlichen 
Deutschunterricht zur Kasse bit
ten können. Die Primarschule 
Romanshorn will auf dieser Basis 
die Kostenbeteiligung 2017 ein
führen. Andere Schulgemeinden 
kennen eine solche Regelung 
schon. ~THURGAU19 

Playoff-Final Bern sichert sich seinen 14. Meistertitel / 

JIAN· r~vl .s;:: v:r 
Der SC Bern ist erstmals seit drei]ahren wieder Schweizer 
Eishockey-Meister. Die Berner besiegten Lugano im fünften 
Spiel des Playoff-Finals auswärts mit 3:2 und gewannen da-
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mit die Serie mit 4:1-Siegen. Den entscheidenden Treffer er
zielte der Kanadier Derek Roy (Bild) in der 52. Minute mit 
einem Shorthander. ~ SPORT 1s 

Österreich lässt 
Grenzsperren am 
Brenner errichten 
WIEN. Österreichs Regierung hat 
bekanntgegeben, dass nun auch 
am Brennerpass Grenzsperren 
gegen erwartete Flüchtlingsströ
me errichtet werden. Ein solcher 
Flüchtlingsstrom bedeute eine 
«Gefährdung der innen Sicher
heit», sagt die Regierung. Die 
Bauarbeiten für die Kontrollein
richtungen haben bereits begon
nen. Italien protestiert, und auch 
die EU-Kommission in Brüssel 
zeigt sich besorgt über den Ent
scheid. Der Brennerpass sei «un
abdingbar für die Reisefreiheit in 
der EU». Die Kommission will 
die Pläne Österreichs genau prü
f~K.(red.) ~ AUSLAND 7 

Gegenvorschlag 
zur Volksinitiative 
FRAUENFELD. Nachdem die Thur
gauer Regierung die Gesetzes
initiative zum Schutz des Kultur
landes aufgrund rechtlicher 
Vorbehalte als ungültig erklärte, 
scheint sich ein Kompromiss 
anzubahnen. Die vorberatende 
Kommission des Grossen Rates 
hat offenbar einen Gegenvor
schlag ausgearbeitet. In dieser 
Kommission sitzen auch drei Ini
tianten des Begehrens. Falls der 
Gegenvorschlag im Grossen Rat 
eine Mehrheit findet, könnten 
sie die Volksinitiative zurückzie
hen. (sme.) ~ THURGAU 17 

Zur Rose dreht 
in Gewinnzone 
FRAUENFELD. Die Frauenfelder 
Versandapotheke Zur Rose hat 
nach einem ersten Halbjahr 2015 
mit roten Zahlen im zweiten 
Semester das Ruder herumreis
sen und in die Gewinnzone steu
ern können. Allerdings sind Um
satz und Gewinn unter dem Er
gebnis des Vorjahres zurück
geblieben. Das Geschäft in der 
Schweiz ist gewachsen. In 
Deutschland und Europa sieht 
Zur-Rose-Chef Walter Oberhäns
li noch viel Potenzial für Wachs
tum. (bor) ~ WIRTSCHAFT 11 

Einsprache und Flugblätter 
gegen die geplante Moschee 

Coop macht jetzt 
auch auf Fitness 

FAHRPRÜFUNGEN AB 70 

FRAUENFELD. Die Islamische Ge
meinschaft Frauenfeld plant im 
Quartier Hasenbühl - östlich der 
Zuckerfabrik - den Bau eines 
Kultur- und Vereinszentrums für 
rund 300 Personen. Im drei
geschossigen Gebäude mit Kup
peldach sollen nebst Büros und 
Lehrräumen auch Gebetsräume 
entstehen. Die Bauvisiere ste
hen, die definitive Baubewilli
gung steht noch aus. 

Nun regt sich Widerstand ge
gen die geplante Moschee. Eine 
fristgerecht eingereichte Ein
sprache verzögert den Baustart. 
Diese betrifft den Lärm rund um 

den geplanten Parkplatz für 
36 Autos, wie der Architekt der 
Islamischen Gemeinschaft mit
teilt. Das sei aber nichts Ausser
gewöhnliches. «Verzögern heisst 
nicht verhindern», sagt der Ar
chitekt, der namentlich nicht ge
nannt werden will. Nebst der 
Einsprache haben rechtsnatio
nalistische und islamfeindliche 
Aktivisten in Frauenfeld Flug
blätter mit der Botschaft «Stop! 
Wir wollen keine Moschee in 
Frauenfeld.» verteilt. Die Islami
sche Gemeinschaft und ihr 
Architekt stellen die Aktion in 
Frage. (sko) ~ STADT FRAUENFELD 43 

UZWIL/MUTTENZ. Nach der Migros 
steigt auch Coop ins Geschäft 
mit der Fitness ein. Dazu hat der 
Grossverteiler per 1. April 51% 
am Ostschweizer Unternehmen 
Update Fitness übernommen. 
Diese Gruppe, gegründet 1997 
von Michael Ammann, hat ihren 
Sitz in Uzwil, beschäftigt über 
400 Mitarbeitende und betreibt 
gegenwärtig 19 Fitnesscenter, 
davon vier im Kanton Thurgau. 
Ammann wird das Unterneh
men weiter leiten. Mit Update 
wird Coop auf einen Schlag zum 
Marktführer in der Ostschweiz 
und konkurrenziert hier die Mi
gros. (tg) ~ WIRTSCHAFT13 

Am Ziel vorbei 
Der Neuro- und Verkehrspsy
chologe Gianclaudio Casutt 
geht hart ins Gericht mit den 
regelmässigen Fahrtauglich
keitsprüfungen für 
Menschen ab 70. 
Nicht nur würden 
diese Kontrollen 
nicht die erwünschte 
Wirkung zeigen, sagt 
er im Interview. «Es 
häufen sich die Hin
weise, dass sie vermutlich so
gar kontraproduktiv wirken.» 
Casutt hat unter anderem 

die Unfallrisiken zwischen 
der Schweiz und Deutsch
land, wo es die Fahrtaug
lichkeitskontrollen für Senio

ren nicht gibt, ver
glichen. Dabei habe 
sich herausgestellt, 
dass in Deutschland 
ältere Lenker ein tie
feres Unfallrisiko als 

... in der Schweiz ha
ben. Casutt spricht 

am kommenden Montag 
in Weinfelden zum The
ma. (red.) ~ THURGAU LOKAL33 
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~i;~~~;~a;n zur I<~asse gebeten 
Das neue Volksschulgesetz ermöglicht es Schulen, den Eltern die Deutschnachhilfe für ihre Kinder zu verrechnen. Beim 
Bundesgericht ist dagegen eine Beschwerde eingegangen - obwohl diese Praxis bereits heute angewendet werden kann. 
MICHELE VATERLAUS 

FRAUENFELD. Die Primarschulge
meinde Romanshorn will Eltern 
an den Kosten beteiligen, wenn 
deren Kinder zusätzlichen 
Deutschunterricht benötigen. 
Ab August 2017 sollen sie einen 
Pauschalbeitrag von 500 Franken 
bezahlen. Der Beitrag entfällt 
aber, wenn das Kind im Vorfeld 
die Spielgruppe zweimal wö
chentlich besucht hat. Romans
horn führt damit eine Praxis ein, 
die mit dem neuen Thurgauer 
Volksschulgesetz zwar rechtens 
wäre, aber umstritten ist. 

Das neue Volksschulgesetz 
hat der Grosse Rat zu Beginn des 
Jahres verabschiedet. Dieses gibt 
Schulen das Recht, «in besonde
ren Fällen» von Eltern eine Kos
tenbeteiligung für die Deutsch
nachhilfe zu verlangen, wenn die 
Kinder zu wenig gut Deutsch 
sprechen. Gegen diesen Be
schluss ist beim Bundesgericht 
eine Beschwerde eingereicht 
worden. «Ein soziales Grund
recht unserer Bundesverfassung 
garantiert jedem Kind das Recht 
auf ausreichenden und unent -
geltlichen Grundschulunter
richt», sagt Valentin Huber. Er ist 
einer der vier Privatpersonen, 
welche die Beschwerde einge
reicht haben. Stelle die Schule 
den Unterricht in Rechnung, 
dann sei das nicht mit diesem 
höherrangigem Bundesrecht 
vereinbar. 

Kritik kam schon früh 

Bereits nach der Gesetzesrevi
sion wurde kritisiert, dass dieser 
Gesetzesartikel verfassungswid
rig sei. Regierungsrätin Monika 
Knill, Departement für Erzie
hung und Kultur, erklärte bereits 
damals, man habe den Artikel im 
Gesetz aufgenommen, da es in 
Schulgemeinden Fälle gebe, bei 
denen Kinder in der Schweiz 
geboren wurden und sich die 
Eltern nicht um deren sprach
liche Integration bemühen. Der 
Grosse Rat und die vorberatende 
Kommission hätten sich aber be
wusst für eine Kann-Formulie
rung und für den Zusatz «in be-

Wandern auf 
dem Fabelweg 
STECKBORN. Der Verein Thurgau
er Wanderwege lädt am Sonntag, 
17. April, zu einer Wanderung 
von rund drei Stunden Marsch
zeit auf dem Fabelweg ein. Die 
Wanderung beginnt am Bahnhof 
in Steckborn. Abmarsch ist um 
10.15 Uhr. Der Fabelweg führt 
nach Ermatingen, ist elf Kilo
meter lang und für Kinder und 
Familien gut geeignet. Zudem 
bietet der Weg herrliche Aussich
ten auf den Untersee. Die Teil
nahme steht allen Interessierten 
ohne Voranmeldung offen. 

Auskunft über die Durchfüh
rung erteilt am Vortag ab 14 Uhr 
für alle Netzgruppen die Num
mer 1600. (red.) 

zweites Leben 
für alte Kleider 
FRAUENFELD. Im Thurgau lan -
den jetzt wieder rot-weisse Tex
aid-Säcke in den Haushaltun
gen. Vom 25. bis 28. April wer
den sie wieder eingesanrrnelt. 
Ob weiterhin getragen, zu Putz
lappen oder Dämmstoffen verar
beitet: Für 95 Prozent der Tex
tilien beginnt ein Ressourcen 
schonender Nachhaltigkeitspro
zess. (red.) 
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Kann ein Kind zu schlecht Deutsch, können Schulen die entsprechende Nachhilfe den Eltern in Rechnung stellen. 

sonderen Fällen» ausgespro
chen, wie sie gegenüber unserer 
Zeitung sagte. Doch auch die 
Formulierung kritisieren die Be
schwerdeführer. 

Willkür befürchtet 

Valentin Huber stellt die Fra
ge, wer entscheide, was denn ein 
«besonderer Fall» sei und wann 
ein Kind genügend gut Deutsch 
spreche. «Wrr fragen uns, ob 
auch jedes Kind gleich behandelt 
wird.» Denn ob Eltern zur Kasse 
gebeten werden oder nicht, liege 
im Ermessen der jeweiligen 
Schulbehörde - und jede Schul
behörde würde wohl wieder 
anders urteilen. Unterstützung 
in dieser Kritik bekommt er von 
Beat W Zemp, Präsident des 
Dachverbands Lehrerinnen und 
Lehrer Schweiz (LCH). 

Der Verband hatte noch im 
November in Betracht gezogen, 

selbst eine Beschwerde einzurei
chen. Hat sich dann aber da
gegen entschieden, weil die Kan
tonalsektion Bildung Thurgau 
aus guten Gründen nicht als Be
schwerdeführer auftreten wollte, 
wie Zemp sagt. «Der Gesetzes
artikel betrifft in erster Linie 
Eltern und nicht Lehrer.» Den
noch ist Zemp froh, dass durch 

Sistiert 
Gesetz tritt erst am 
1. August in Kraft 
Die Beschwerde gegen die 
Änderung des Volksschul
gesetzes ist beim Bundes
gericht derzeit sistiert. Der 
Grund dafür ist, dass das Ge
setz erst am 1. August 2016 
in Kraft tritt. (mvl) 

die Beschwerde geprüft wird, ob 
der Artikel verfassungskonform 
ist oder nicht. «Ich sehe vor allem 
Hürden bei der Umsetzung», 
sagt er. «Wie will man Willkür 
verhindern?», fragt er sich, wie es 
bereits Huber getan hat. 

Anne Varenne, Präsidentin 
von Bildung Thurgau, sagt: «Wir 
haben keinen Beschluss gefasst. 
Doch an der Delegiertenver
sanrrnlung war der Tenor dahin
gehend, dass den Eltern eine 
Kostenbeteiligung auferlegt wer
den kann, wenn zumutbare 
Möglichkeiten bestanden hät
ten, dem Kind vor Schuleintritt 
ausreichend Deutsch beizubrin
gen.» Mit zumutbar sei gemeint, 
dass das Angebot kostenlos und 
vor Ort bestehen muss. «Das ist 
in vielen Gemeinden nicht der 
Fall», sagt sie. «Von daher erzeugt 
das Gesetz auch einen gewissen 
Druck auf die Gemeinden, sol-

ehe Angebote zu schaffen. Das 
würden wir begrüssen.» 

Verordnung lässt es bereits zu 

Die Primarschulgemeinde 
Romanshorn stützt ihren Be
schluss, von Eltern für zusätz
lichen Deutschunterricht einen 
Kostenbeitrag zu verlangen, aber 
nicht auf das neue Volksschul
gesetz. «In der bestehenden Ver
ordnung steht, dass Massnah
men wie Deutsch als Zweitspra
che in der Regel unentgeltlich 
sind», sagt Schulpräsident Hans
peter Heeb. «Diese Formulierung 
schliesst nicht aus, dass in Aus
nahmefällen der zusätzliche Un -
terricht auch für kostenpflichtig 
erklärt werden kann.» 

So ist es einigen Schulgemein
den im Thurgau bereits gang 
und gäbe, für Deutschnachhilfe 
Rechnungen an die Eltern zu 
schreiben. 

Jedem sein Wunschkaminfeger 
Im Thurgau soll das Kaminfegermonopol fallen, verlangt ein parlamentarischer Vorstoss. Die Branche 
selber hat nichts dagegen. Der Thurgau wäre der zehnte Kanton mit liberalisiertem Kaminfegerdienst. 

CHRISTIAN KAMM 

FRAUENFELD. Die Motion ist poli
tisch breit abgestützt. Je ein Kan
tonsrat von FDP, CVP, BDP, SVP 
und SP haben den Vorstoss zur 
Liberalisierung des Kaminfeger
wesens gemeinsam lanciert. 
37 weitere Parlamentarier unter
zeichneten ihn. 

Im ganzen Kanton tätig 

Gestern erhielten die Motio
näre Unterstützung von uner
warteter Seite: Auch die Thur
gauer Kaminfeger sind dafür, ihr 
historisch gewachsenes Mono
pol zugunsten eines freien Mark
tes aufzugeben. 

Die heutige gesetzliche Rege
lung schreibt vor, dass die Thur
gauer Gemeinden den Kaminfe
gerdienst alle vier Jalrre öffent
lich ausschreiben und dann als 
Monopolaufgabe an einen An
bieter vergeben. Im liberalisier
ten Markt könnte jeder der 
16 hiesigen Kaminfegerbetriebe 
im ganzen Kantonsgebiet tätig 
sein. Umgekehrt wären dafür 
die Gebäudeeigentümer frei in 
der Wahl ihres Wunschkaminfe
gers. 

Bild: Archiv 

Hauseigentümer sollen den Kaminfeger frei wählen können. 

Dass die Thurgauer Kamin
feger die Einführung des freien 
Marktes befürworten, hat vor 
allem mit den positiven Erfah
rungen in anderen Kantonen zu 
tun. Zürich und Schaffhausen 
etwa hätten den Systemwechsel 
schon vor Jalrren vollzogen, sagt 
Karl Sauter, Beisitzer im Vor
stand des Thurgauer Kantonal
verbandes, auf Anfrage. «Und es 
funktioniert sehr gut.» Allerdings 
sind die Kaminfeger der Mei-

nung, dass die Zulassung auch 
nach erfolgter Liberalisierung an 
gesetzliche Vorgaben, wie etwa 
das Meisterdiplom, gebunden 
werden müsste. 

Grosse Kundentreue 

Der Übergang zum freien 
Markt mache auch deshalb Sinn, 
weil es den Kaminfeger alten 
Stils ohnehin nicht mehr gebe, 
sagt Karl Saut er weiter. «Weil sich 
fossile Brennstoffe in der Defen-

sive befinden, haben wir einen 
Arbeitsrückgang.» Aus diesem 
Grund müsse mancher Kamin
feger auf andere Arbeitsfelder, 
etwa Lüftungen, ausweichen. 
«Ich selber betreue in fünf Ge
meinden auch noch den Brand
schutz.» 

Zudem ist die Wahrschein
lichkeit klein, dass nach einer 
Liberalisierung des Kaminfeger
wesens auf dem Markt die grosse 
Unruhe ausbricht. Zwar habe es 
beispielsweise im Fall Schaff
hausen anfangs einige Verände
rungen bei der Wahl des Anbie
ters gegeben, weiss Sauter. Aber 
98 Prozent jener, die wechselten, 
seien anschliessend wieder zu
rückgekommen. 

Eher steigende Preise 

Und wie sieht es auf der Kun
denseite aus? Hoffnungen, dass 
die Preise purzeln oder gar ein 
Preiskampf ausbrechen könnte, 
sind fehl am Platz. Im Gegenteil: 
«Die Preise werden eher stei
gen», prognostiziert Sauter. 
Denn für die Kaminfegerbetrie
be steige der Aufwand. «Wir 
müssten künftig offerieren und 
Kunden requirieren.» 

Thurgau 19 

Steuerabzug von 
Bussen soll nicht 
möglich sein 
FRAUENFELD. Ein Vorstoss im 
Bundesparlament hat eine aus
drückliche Regelung der steuer
lichen Behandlung von Bussen 
und anderen finanziellen Sank
tionen bei Unternehmen gefor
dert. Diese will der Bundesrat 
nun gesetzlich verankern. Im 
Grundsatz ist der Regierungsrat 
des Kantons Thurgau mit der 
vorgeschlagenen Neuerung ein
verstanden, wie er in seiner Ver
nehmlassungsantwort an das 
eidgenössische Finanzdeparte
ment schreibt. 

Klare gesetzliche Grundlage 

Die steuerliche Behandlung 
von Bussen und finanziellen Ver
waltungssanktionen bei Unter
nehmen ist bisher nicht geregelt. 
Eine Regelung besteht einzig für 
Steuerbussen, die von den Steu
ern nicht abgezogen werden 
dürfen. ln der Lehre und Praxis 
ist die Frage umstritten. Die Ver
nehmlassungsvorlage stellt die 
steuerliche Behandlung von fi
nanziellen Sanktionen auf eine 
klare gesetzliche Grundlage. Fi
nanzielle Sanktionen mit Straf
zweck, das heisst Bussen, Geld
strafen oder finanzielle Verwal
tungssanktionen mit Strafzweck, 
sollen künftig explizit nicht als 
geschäftsmässig begründeter 
Aufwand gelten. Dies soll neu 
auch für Prozesskosten in Straf
verfalrren gelten, die zu einer 
Verurteilung führen. Steuerlich 
abzugsfähig sind aber weiterhin 
gewinnabschöpfende Sanktio
nen ohne Strafzweck. 

Strafe soll Strafe sein 

Der Regelung, dass Bussen, 
Geldstrafen und Verwaltungs
sanktionen mit Strafcharakter 
steuerlich nicht abzugsfähig sein 
sollen, stinrrnt der Regierungsrat 
zu, wie er in einer Mitteilung 
schreibt. Er begrüsst auch, dass 
Unternehmen, juristische Perso
nen und selbständig Erwerben
de diesbezüglich gleich behan
delt werden. Nicht vorbehaltlos 
Ja sagt er zur allgemeinen Nicht
abzugsfähigkeit von Prozesskos
ten, die mit den Sanktionen ver
bunden sind. Dies deshalb, weil 
es in der Praxis schwierig sein 
dürfte zu ermitteln, welcher Teil 
cler Prozesskosten einer Sank
tion zuzuordnen ist. Im Grund
satz erachtet es der Regierungs
rat aber als richtig, Aufwendun
gen für Sanktionen mit Straf
charakter nicht zum Abzug zu
zulassen. 

Der Regierungsrat lehnt es je
doch ab, das Aufwendungen, die 
der Ermöglichung einer Straftat 
dienen oder als Entgelt für das 
Begehen einer Straftat bezahlt 
werden, steuerlich nicht abgezo
gen werden können. «Es wäre in 
der Veranlagungspraxis sehr 
schwierig zu bestimmen, welche 
Aufwendungen des Unterneh
mens im Zusanrrnenhang mit 
einem Delikt stehen und welche 
nicht», begründet er. Die Regie
rung begrüsst hingegen, dass Be
stechungsgelder an Private steu
erlich nicht abgezogen werden 
können. (red.) 

RICHTIG 

Für eine «miserable Idee» hält 
der Wahlforscher Andreas Kohl
sche die Trennung der Thur
gauer Regierungsrats- und 
Grossratswahlen. In der Aus
gabe von gestern wurde fälsch
licherweise geschrieben, er kri
tisiere die Zusanrrnenlegung der 
beiden Wahlen; diese würde 
nach seiner Schätzung die 
Stimmbeteiligung um 2 bis 5 
Prozent erhöhen, was Kohlsche 
positiv wertet. (red.) 




